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Sage beobachtet die politischen Entwicklungen derzeit sehr genau, denn nur auf Basis einer 

klaren rechtlichen Ausgangslage kann Sage den Anwendern Empfehlungen aussprechen und 

Programmunterstützung geben. 

Nutzen Sie die Brexit-Checkliste der IHK’s, welche Unternehmern die einzelnen 

Handlungsfelder aufzeigt. 

Sollte es zu keiner Einigung mit der EU kommen, muss Großbritannien ab 01.04.2019 im Falle 

eines ungeregelten Brexits als Drittland behandelt werden, da das Umsatzsteuergesetz (UStG) 

an die unionsrechtliche Unterscheidung zwischen Mitgliedstaat und Drittstaat anknüpft. 

Für die Sage 100 Cloud/Office Line stehen zur Unterstützung der Zollformalitäten 

verschiedene Partnermodule als Zusatzlösungen zur Verfügung. 

. 
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https://www.ihk.de/brexitcheck


 

 

Brexit Seite 4 von 4 
 

 

Innerhalb der Sage 100 Cloud/Office Line ist die Besteuerungsart im Kundenstamm zum 

Austrittstermin auf die für Drittländer vorgesehene Einstellung „Export“ umzustellen. 

  

 

 

Damit erfolgen die Buchungen von Belegen auf einen Steuercode, der nicht mehr zum 

Ausweis auf der zusammenfassenden Meldung führt. 

Somit werden auch die Umsatzsteueridentifikationsnummern beginnend mit “GB” obsolet 

und sind stichtagsbezogen aus den GB-Kontokorrenten zu entfernen, da dieses Merkmal der 

Unternehmereigenschaft nur im Unionsrecht eine Funktion hat. 

Sofern in den Kontokorrentstammdaten unterschiedliche Sammelkonten hinterlegt wurden, 
die die Forderungs- bzw. Verbindlichkeitssalden nach Gebieten differenzieren, sind in diesen 
Fällen neue Kunden bzw. Lieferanten anzulegen, da bereits gebuchte Sammelkonten 
nachträglich nicht mehr geändert werden können. 
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